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^ 34.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Aenderung der

Grenze zwischen den Gemeinden Dinklage und Lohne.
Oldenburg, 1884 December 22.

Wir Nikolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. re.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz für
das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Die bestehende Grenze zwischen den Gemeinden Dink¬
lage und Lohne wird in folgender Weise abgeändert:

Die neue Grenze beginnt bei dem Pvlygonpunkt
Nr. 284 an der nordöstlichen Ecke des in der Gemeinde
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Lohne belegmen Zuschlages des Joh . Gerd Hinr . Willen-

borg zu Brockdorf ' und ' geht in nordöstlicher Richtung über

den Polhgoupnnkt Nr . 285 in einer Länge von 580 Metern

bis zu der Grenze zwischen dem nördlich bclcgenen Thei-

lungsplackcn des August Höltermann zu Brockdors aus dem

Bockhorstcr Moore und dem südlich belegenen Theilungs-

placken des Bcruard Meyer -Bramlage zu Brockdorf aus

der Gingfelder Mark , sodann unter -einem stumpfen Winkel

in östlicher Richtung mit einer geringen Abweichung nach

Süden , ans einer Länge von 678 Metern den Verbindungs¬

weg zwischen Märschcndvrf und Brockdorf in dem Knick¬

punkt desselben schneidend , bis zur westlichen Grenze des

zur Gingfelder Mark gehörigen Querlcnburger Schullen-
mattcs und ferner unter einem stumpfen Winkel in südöst¬

licher Richtung auf der Grenze zwischen der nördlich bc-

legencn Abfindung des Grafen von Galen und dem südlich

liegenden Theilungsplacken des Zellers Meher -Bramlage aus

der Gingfelder Mark bis zur östlichen Grenze des Querlen-

burger Schullenmcittes.
Auf der ersten Strecke bis zur östlichen Grenze des

Weges zwischen Märschendvrf und Brockdorf bildet die

Mitte des bei der Generalthcilung des Bockhorstcr Moores

angelegten Znggrabens und auf der letzten Strecke die

Mitte der Bcfriedigungsgräbcn die neue Gemeindegrenze.

Von der östlichen Grenze des Querlenburger Schulleu-

mattcs an fällt die neue Gemeindegrenze mit der Grenze

der Bokerner Mark zusammen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 22 . Dceem-
ber 1884.

(U. 8 .) Peter.

Jansen.

Löwcnftein.
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'M 33.
Gesetz für das Herzvgthum Oldenburg , betreffend Aenderung des

Artikels 84 tz. 2 Absatz2 der revidirten Gemeinde-Ordnung.
Oldenburg, 1884 December 22.

Wir Mcolaus Friedrich Peter, von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein, Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und
Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen re. rc.,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz für
das Herzogthum Oldenburg, was folgt:

Der Artikel 84 Z. 2 Absatz 2 der revidirten Ge¬
meinde-Ordnung hat zu lauten:

„Die Bildung neuer , die Zusammenlegung mehrerer
Amtsverbände und die Veränderung der bestehenden Amts¬
verbände, soweit letztere nicht durch Veränderung der Gren¬
zen der betreffenden Gemeinden (Artikel 3 K. 4) eintritt,
erfolgt durch Gesetz."

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzvglichen Jnsicgels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 24. Dccem-
ber 1884.

(O. 8.) Peter.
Jansen.

Löwen  stein.
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